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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 28.03.2022, um 17.00 
Uhr im Ratsplenarsaal, Zi. 262, Neues Rathaus, Martin-Luther-
Ring 4-6, 04109 Leipzig
Eröffnung und Begrüßung 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Feststellung der Tagesordnung 
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 14.03.2022 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung 
Vorlagen
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita „Flohkiste“ in der Engels-

dorfer Straße 279; Dezernat Stadtentwicklung und Bau; VII-DS-01318
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kindertageseinrichtung 
 - Wurzner Straße 122; Dezernat Stadtentwicklung und Bau; VII-

DS-02075
 - Änderung der Kita-Platzkapazität am Standort Linnéstraße 12, Flur-

stücke 2452, 2452 a, 2452/1 Gemarkung Leipzig; Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie; VII-DS-06473

 - Veröffentlichung der Broschüre „Der Grundstücksmarkt in der 
Stadt Leipzig - Stand 2021“ des Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte in der Stadt Leipzig; Dezernat Stadtentwicklung und 
Bau; VII-Ifo-06863

Anfragen, Sonstiges 
Beschlüsse aus der 43. nicht öffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 31.01.2022
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 44. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 28.02.2022
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Sitzung des Grundstücks-  
verkehrsausschusses

Auf der Grundlage des § 4 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. 
S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 2019 
(SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, in Verbindung mit der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit 
über Straßen- und Bestandsverzeichnisse (StraBeVerzVO) vom 4. Januar 
1995 SächsGVBl. S 57, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. März 2012) 
sind von den Straßenbaubehörden für Gemeindestraßen und sonstige 
öffentliche Straßen Bestandsverzeichnisse zu führen.
Nach § 54 SächsStrG wird für folgende öffentliche Straße das Bestands-
verzeichnis korrigiert.
Benennung, Verlauf, ungefähre Länge, Art der Korrektur
Teilfläche Pfarrholzstraße, Flurstück 254/10 Gemarkung Wahren, von 
Vlamenstraße bis Flurstück 46/1 Gemarkung Wahren, ca. 35 m, Korrektur 
des Teilabschnitts der Verkehrsfläche Pfarrholzstraße von Ortsstraße 
unbeschränkt in beschränkt öffentlicher Weg (Fußgängerverkehr).
Das oben genannte Verzeichnis liegt 6 Monate zur öffentlichen Einsicht 
aus. Sie können in der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager 
Straße 118, in 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033 in der Zeit von
 Mo., Mi., Do.   8:00-14:00 Uhr
 Di.     8:00-17:00 Uhr
 Fr.     8:00-12:00 Uhr
eingesehen werden.
Gegen die Eintragungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Auslegungsfrist Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Mar-
tin-Luther-Ring 4 – 6, 04109 Leipzig (oder Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), einzulegen, 
wo auch die Verfügung und ein Plan über die Lage der Straße zu den 
o.g. Zeiten zur Einsichtnahme offen liegen. Der Widerspruch kann auch 
in qualifizierter elektronischer Form nach dem Signaturgesetz mittels 
absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt 
werden. 
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer Ter-
minvereinbarung unter 0341-1 23 76 73 an der vorgenannten Anschrift 
möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Öffentliche Auslegung Bestandsverzeichnisse 
für Gemeindestraßen und sonstige  

öffentliche Straßen – Korrektur Teilfläche 
Pfarrholzstraße

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 
1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 20. 
August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, wird der unten näher 
bezeichnete Teilabschnitt einer Straße dem öffentlichen Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, Widmungs-
beschränkung:
OT Engelsdorf
Ritterspornweg (Teilfläche), Flurstück 94/99 Gemarkung Engelsdorf 
von Im Blumengrund bis Ritterspornweg, Flurstück 94/100 Gemarkung 
Engelsdorf, Gesamtlänge ca. 90 m, Ortsstraße unbeschränkt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung der oben aufgeführten Verkehrsfläche kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Dieser 
kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager 
Straße 118, 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in qualifizierter elektronischer Form gemäß § 3a 
Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz mittels absenderbestätigter De-Mail 
unter info@leipzig.de-mail.de gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben 
werden. Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer Terminver-
einbarung unter 0341-1 23 76 73 an der vorgenannten Anschrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Widmung Teilfläche Ritterspornweg

28.03.2022, 16:30 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rat-
haus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.03.2022
Anträge aus dem Stadtrat - 1. Lesung
Anträge aus dem Stadtrat - 2. Lesung
Vorlagen - 1. Lesung
- Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 

Planungszeitraum Januar bis Dezember 2022 einschließlich Fort-
schreibung für die Jahre 2023 bis 2025

Vorlagen - 2. Lesung
- Änderung zum Planungsbeschluss – Neubau Kindertageseinrichtung, 

Poetenweg 24 - Einsatz der LESG
Vorlagen zur Information
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung
- Berichterstattung über den Stand und die Entwicklung im Bereich 

HzE –  IV. Quartal 2021
Sonstiges ■

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses
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Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzun-
gen der Ortschaftsräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise 
nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 

Sitzung des Ortschaftsrates Burghausen am 29.03.2022 um 
19 Uhr
im Sitzungszimmer des ehemaligen Gemeindeamts Burghau-
sen, Miltitzer Straße 1, 04178 Leipzig
Weitere Informationen auf www.leipzig.de/ortschaftsrat-
burghausen/
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Änderungen / Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle
 - Besprechung mit Patenbürgermeisterin, Frau Felthaus, zu folgen-

den Themen u. a.
 - Aufhebung der Tempo 30er Zone Miltitzer – und Gundorfer Straße, 

Wiedereinführung der Tempo 30 Zone.
 - Verwahrloste Grundstücke, Bienitzstraße 16, 18
 - Zusammenarbeit der Verwaltung mit dem OR
 - Beratung und Abstimmung des Verwaltungsstandpunkt-Nr. VII-A-

06722-VSP-01 – Beiträge der Ortschafträte im Amtsblatt
 - Beratung und Abstimmung des Änderungsantrag-Nr. VII-A-06722-

ÄA-01 – Beiträge der Ortschafträte im Amtsblatt
 - Bürgerfragen
 - Sonstiges
 - Artikel Gemeindeblatt?

Sitzung des Ortschaftsrates Plaußig am 31.03.2022 um 19 Uhr
abgehalten in Form einer Videokonferenz
Weitere Informationen auf www.leipzig.de/ortschaftsrat-plaus-
sig/
 - Eröffnung & Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Neues aus Plaußig & der Umgebung
 - neues System Einreichung Arrtikel für Gemeindebote
 - Ausbau Telekommunikation Hohenheidaer Straße
 - Wasserrohrbruch Naturschutzstation
 - Neues aus der Ratsversammlung
 - Beschluss-/ Informationsvorlagen
 - Eine zukünftig frühzeitl. Beteiligung der SBB & OR an Bauord-

nungsverfahren
 - Beiträge der Ortschaftsräte im Amtsblatt
 - Hauptsatzung
 - Moratorium Einfamilienhaussiedlungen
 - Projekte
 - Brauchtumsmittel 2022
 - Bürgerfragen ■

Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen 
der Stadtbezirksbeiräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise 
nicht vor. Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen 
besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Sitzung SBB West am 28.03.2022, 18.00 Uhr, per Videokonferenz
Weitere Informationen und Zugangslink im Ratsinformationssys-
tem und unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-west 
 - Einwohneranfragen
 - Hauptsatzung
 - 19. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
 - Quartiersmanagement Grünau
 - Information zu Schulnamensänderungen 91. GS und Schule Grünau
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Sitzung SBB Nordost am 30.03.2022, 17.30 Uhr, per Videokonferenz
Weitere Informationen und Zugangslink im Ratsinformations-
system und unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordost 
 - Einwohneranfragen
 - Hauptsatzung
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Mariannenpark – Aufwertung des 

ehemaligen Ernst-Thälmann-Hains
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Sitzung SBB Ost am 30.03.2022, 18.00 Uhr, per Videokonferenz
Weitere Informationen und Zugangslink im Ratsinformationssys-
tem und unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-ost 
 - Einwohneranfragen
 - Hauptsatzung
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss „Parkbogen Ost – Aktivband Sel-

lerhäuser Bogen“ Umgestaltung der stillgelegten S-Bahntrasse zur 
öffentlichen Grünanlage

 - Erinnern an das ehemalige Durchgangsheim Leipzig-Connewitz 
bzw. Heiterblick

 - Prüfung verkehrlicher Maßnahmen in Anger-Crottendorf
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita „Flohkiste“ und „Strol-

chenland“
 - Vorinformation zu Straßenumbenennung
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Sitzung SBB Nord am 31.03.2021, 17.30 Uhr, per Videokonferenz
weitere Informationen und Zugangslink im Ratsinformationssys-
tem und unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nord 
 - Einwohneranfragen 
 - Hauptsatzung
 - Bebauungsplan Nr. 433 „Stadtquartier östlich Bremer Straße“; Ortsteil: 

Gohlis-Nord; Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
 - Änderung zum Planungsbeschluss – Neubau Kindertageseinrichtung, 

Poetenweg 24 - Einsatz der LESG
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Beseitigung der Wintereindeckung  
auf kommunalen Friedhöfen

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abteilung Friedhöfe, gibt den 
Nutzungsberechtigten aller Grabstätten bekannt, dass ab 04.04.2022 
die jährliche Prüfung der Standsicherheit der Grabmale, sowie der 
Standsicherheit der sonstigen baulichen Anlagen nach § 24 der Fried-
hofssatzung erfolgt. Erscheint die Standfestigkeit von Grabmalen, 
sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist der 
Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. ■

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abteilung Friedhöfe, gibt den 
Nutzungsberechtigten aller Grabstätten bekannt, dass Winterein-
deckung/Grabschmuck durch den Nutzungsberechtigten bis zum 
15.04.2022 zu entfernen ist. Bis dahin nicht beräumte(r) Wintereinde-
ckung/Grabschmuck wird nach § 30 Abs. 2 der Friedhofssatzung für 
die Benutzung der von der Stadt Leipzig verwalteten Friedhöfe vom 
15.12.2010, von der Friedhofsverwaltung beseitigt. ■

Prüfung der Standsicherheit der Grabmale 
auf den Grabstätten kommunaler Friedhöfe 
der Stadt Leipzig (einschließlich kommunaler 

Friedhofsteil Leipzig Holzhausen)

https://www.leipzig.de
https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-burghausen/
https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-burghausen/
https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-plaussig/
https://www.leipzig.de/ortschaftsrat-plaussig/
https://www.leipzig.de
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-west
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordost
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-ost
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nord
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Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kommunales Forum 
Südraum Leipzig für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Landes-
direktion Sachsen mit Bescheid vom 02.02.2022 genehmigt. Gemäß 
§ 58 Abs. 1 SächsKomZG i.V. mit § 76 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO ist der 

beschlossene Haushaltsplan auf der Homepage des Zweckverbandes 
www.kommunalesforum.de unter Bekanntmachungen einsehbar. ■

Simone Luedtke
Verbandsvorsitzende 

Öffentliche Bekanntmachung zur Haushaltssatzung des  
Zweckverbandes Kommunales Forum Südraum Leipzig

Haushaltssatzung des Kommunalen Forums Südraum 
Leipzig für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 58 Abs.1 SächsKomZG i. V. mit § 74 SächsGemO i. 
d. F. der Bekanntmachung vom 9. März 2018, zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 hat die Verbandsver-
sammlung am 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 
2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge 
und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 370.350 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen auf   363.120 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf 7.230 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen auf  0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen 
 und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf  0 EUR
- Gesamtergebnis auf 7.230 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses 
 aus Vorjahren auf  0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung 
 von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses 
 aus Vorjahren auf  0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages 
 im ordentlichen Ergebnis mit dem 
 Basiskapital gemäß 
 § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO auf  0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages 
 im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß 
 § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO auf  0 EUR
- veranschlagten Gesamtergebnis auf 7.230 EUR
 im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 364.350 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 357.120 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus 
 aufender Verwaltungstätigkeit als Saldo 
 der Gesamtbeträge 
 der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 7.230 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 3.260 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 6.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit auf -2.740 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder 
 -fehlbetrag als Saldo aus dem 
 Zahlungsmittelüberschuss oder
 -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 und dem Saldo der Gesamtbeträge 
 der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit auf 4.490 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf  0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf  0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und 
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  0 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss 
 oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen 
 und Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit als Änderung 
 des Finanzmittelbestandes auf 4.490 EUR
 festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden darf, wird auf 50.000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Verbandsumlage wird auf 0,87 EUR je Einwohner festgesetzt. Sie 
beträgt: 131.516,16 EUR
Sie verteilt sich auf die Mitglieder wie folgt:

Mitglied Verbandsumlage
In EUR

Böhlen 5.795,94

Borna 16.634,40

Groitzsch 6.593,73

Großpösna 4.750,20 

Kitzscher 4.414,38

Leipzig 43.500,00 

Markkleeberg 21.457,68 

Neukieritzsch 5.925,57 

Pegau 5.658,48 

Regis-Breitingen 3.324,27

Rötha 5.394,00

Zwenkau 8.067,51

Markkleeberg, den 15.02.2022
Simone Luedtke

Verbandsvorsitzende
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der  Satzung verletzt worden sind,
3. die Verbandsvorsitzende dem Beschluss wegen Gesetzwidrigkeit 

widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 genannten Frist 
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber dem 

Zweckverband unter Bezeichnung  des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. ■

Markkleeberg, den 15.02.2022
Simone Luedtke, Verbandsvorsitzende

Gemarkung: Mockau
Flurstücke: 82/12, 82/13, 82/14, 82/k
An oben genannten Flurstücken wurden Flurstücksgrenzen durch 
Katastervermessung bestimmt. Allen betroffenen Eigentümern und 
Erbbauberechtigten werden die Ergebnisse der Grenzbestimmung und 
Abmarkung durch Offenlegung bekannt gegeben. Die Ermächtigung 
zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt sich 
aus § 17 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes 
(Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs – und 
Katastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011. 
Die Ergebnisse der Grenzbestimmung liegen ab dem 28.03.2022 bis 
einschließlich 27.04.2022 in meinen Geschäftsräumen Walter-Köhn-
Straße 1d, 04356 Leipzig zu folgenden Zeiten zur Einsichtnahme bereit: 
Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr (Wir 
bitten möglichst vorab um telefonische Terminabstimmung). Gemäß 
§ 17 SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse der Grenzbestimmung 
und Abmarkung sieben Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als 
bekannt gegeben. 
Rechtsgrundlagen: Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und 
das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermes-
sungs- und Katastergesetz – SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 

(SächsGVBl. S. 138, 148) das zuletzt durch das Gesetz vom 24. Mai 
2019 (SächsGVBl. S. 431) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung und der Verordnung des Sächsischen Staatsministerium des 
Innern zur Durchführung des Sächsischen Vermessungs– und Katas-
tergesetzes  (Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermes-
sungs- und Katastergesetz – SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 
(SächsGVBL. S. 271), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
29. Juni 2019 (SächsGVBI.S.551) geändert worden ist. 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die offen gelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Ab-
markung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur Hans-Peter Keller, Walter-Köhn-Straße 1d, 
04356 Leipzig, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. Die Frist 
wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 
Dresden gewahrt. ■

gez. Dipl.-Ing. Hans-Peter Keller 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Walter-Köhn-Straße 1d 
04356 Leipzig

Tel. 0341.525 579-0 

Offenlegung von Ergebnissen einer Grenzbestimmung  
und Abmarkung  nach § 17 der Durchführungsverordnung  

zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz  
(SächsVermKatGDVO) Stadt Leipzig

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig hat 
am 02.03.2022 die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2022 beschlossen 
und den Grundstücksmarktbericht zum Stichtag 01.01.2022 bestätigt.
Die Bodenrichtwerte können zu den Sprechzeiten in der Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses (s. u.) eingesehen werden. Auf schriftlichen 
Antrag erteilt die Geschäftsstelle schriftliche, gebührenpflichtige Bo-
denrichtwertauskünfte.
Im Internet werden die Bodenrichtwerte unter der Adresse 
https://bodenrichtwert.leipzig.de
ohne Zugangsbeschränkung und kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Weitere Informationen zum Aufgabenbereich und zu den Leistungen 
des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig 
finden Sie ebenfalls auf der Webseite.
www.gutachterausschuss.de

Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwerte  
zum Stichtag 01.01.2022 für das Stadtgebiet Leipzig 

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Leipzig
Geschäftsstelle: 
 Amt für Geoinformation u. Bodenordnung 
 Abteilung Bodenordnung/Flurbereinigung und Wertermittlung
 Burgplatz 1 (Stadthaus) Zimmer 450  
 04109 Leipzig  
 Fax: +49 341 123-5015 E-Mail: gutachterausschuss@leipzig.de
postalisch: 
 Stadt Leipzig
 Geschäftsstelle  Gutachterausschuss
 Postfach
 04092 Leipzig
Öffnungszeiten: Mo. und Fr. 9.00-12.00 Uhr; Di. 9.00-12.00 Uhr und 
13.00-17.00 Uhr; Do. 12.00-16.00 Uhr. ■

https://bodenrichtwert.leipzig.de
https://www.gutachterausschuss.de
mailto:gutachterausschuss%40leipzig.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau Zeitungsladen  
zum Imbiss, Mockauer Straße 123“, Leipzig,  

Gemarkung Mockau, Flurstück 96/11

zeichen 63-2021-014085-SB-63.40-IEH einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau Zeitungsladen 

zum Imbiss, Mockauer Straße 123“, Leipzig, Gemarkung Mockau, 
Flurstück 96/11, im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische 
Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Aufla-
genvorbehalte.

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-
gung aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder über 
das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Post-
eingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a 
Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bauge-
nehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-52 48 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.03.2022 unter dem Akten-

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer  
Gewerbeeinheit zur 1-Raum Wohnung, Dieskaustraße 142“,  

Leipzig, Gemarkung Großzschocher, Flurstück 143/2
chen 63-2021-013685-VV-63.31-SLO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer Ge-
werbeeinheit zur 1-Raum Wohnung, Dieskaustraße 142“, Leipzig, 
Gemarkung Großzschocher, Flurstück 143/2, im Genehmigungsver-
fahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung wird folgende Abweichung zugelassen: 
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
nach § 48 Abs. 2 SächsBO. 

3. Die Baugenehmigung enthält Auflagen.
4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-

gung aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
Der Widerspruch kann unter_abd@leipzig.de durch E-Mail oder über 
das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Post-
eingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a 
Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch unter_info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - - Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bauge-
nehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - - Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

 - - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 26 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.03.2022 unter dem Aktenzei-

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die 
Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Konsumzentrale Leipzig Sanierung  

Eingeschossiges Lager und Neuba; Einbau eines zus. Treppenhauses TH G mit Aufzug und eines 
Fluchttreppenhauses TH H‘; Erweiterung TH H um 2 Aufzüge und Ergänzung 3.OG bis 5.OG; 
UG: Einbau von Technikflächen, Sozialraum, Lager und Fahrradgarage, Änderung Zugang zu 

Tiefgarage, Ertüchtigung Tragfähigkeit der Stützen; EG: Herstellung einer Durchfahrt zwischen 
Hof und Anliegerstraße, Sanierung und Umnutzung zu 2 Läden, 1 Gastronomie und Bürofläche, 
Ertüchtigung Tragfähigkeit der Stützen; 1.OG bis 5.OG Neubau mit Büroflächen, Industriestraße 

95“, Leipzig; Gemarkung Plagwitz, Flurstücke 270/2, 270/5, 270/7

2. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder über 
das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Postein-
gang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 
2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurs-
tücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 11.03.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-011310-SB-63.31-SRO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Konsumzentrale Leipzig 
Sanierung Eingeschossiges Lager und Neuba; Einbau eines zus. 
Treppenhauses TH G mit Aufzug und eines Fluchttreppenhauses 
TH H‘; Erweiterung TH H um 2 Aufzüge und Ergänzung 3.OG 
bis 5.OG; UG: Einbau von Technikflächen, Sozialraum, Lager und 
Fahrradgarage, Änderung Zugang zu Tiefgarage, Ertüchtigung 
Tragfähigkeit der Stützen; EG: Herstellung einer Durchfahrt 
zwischen Hof und Anliegerstraße, Sanierung und Umnutzung 
zu 2 Läden, 1 Gastronomie und Bürofläche, Ertüchtigung Trag-
fähigkeit der Stützen; 1.OG bis 5.OG Neubau mit Büroflächen, 
Industriestraße 95“, Leipzig; Gemarkung Plagwitz, Flurstücke 
270/2, 270/5, 270/7, im Genehmigungsverfahren nach § 64 Säch-
sische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=


Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 06/22 · 19.03.2022

8

Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugeneh-
migung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 
Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 

dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.
 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber den 

Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 20 gebeten. ■

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 
(BGBl. I S. 540), das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 
2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt 
gemacht: Die Sportbäder Leipzig GmbH hat bei der Stadt Leipzig als 
untere Wasserbehörde eine Erlaubnis für die vorübergehende Ent-
nahme von ca. 146.400 m³ Grundwasser zur Trockenhaltung der Bau-
grube im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sportschwimmhalle 
Otto-Runki-Platz und für die anteilige Versickerung des geförderten 
Grundwassers beantragt. Für das Vorhaben war aufgrund des Umfangs 
der Grundwasserentnahme gemäß § 7 Absatz 1 UVPG eine allgemeine 
Vorprüfung über die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) durchzuführen. Gemäß § 5 Absatz 2 
UVPG gibt die Stadt Leipzig ihre Feststellung der Öffentlichkeit bekannt:
Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine UVP-Pflicht nicht besteht, weil 
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
hat. Folgende Gründe werden für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht 
als wesentlich angesehen:
Es handelt sich um eine vorübergehende Entnahme von Grundwasser 
während eines Zeitraums von 16 Wochen. Die Grundwasserstände im 
Umfeld der Baumaßnahme sind bis zum Erreichen eines stationären Zu-

stands nach Beendigung der vorübergehenden Grundwasserentnahme 
zu überwachen. Sofern im Zusammenhang mit den Wasserhaltungs-
maßnahmen ein Absinken des Grundwasserspiegels beobachtet werden 
sollte, sind für empfindliche Gehölze Bewässerungsmaßnahmen vor-
zusehen. Eine erhebliche Veränderung der Grundwasserbeschaffen-
heit als Folge der Grundwasserentnahme ist nicht zu erwarten. Durch 
die Überwachung der Qualität des geförderten Grundwassers wird 
gewährleistet, dass kein schadstoffbelastetes Grundwasser über die 
Bodenmatrix versickert wird. Eine Beeinflussung von Luft, Klima, 
Landschaft, Tieren oder der biologischen Vielfalt erfolgt durch die 
Grundwasserentnahme nicht. Negative Auswirkungen auf Bauwerke 
und bautechnische Infrastruktur sind unwahrscheinlich.
Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, dass durch das Vor-
haben keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit keine UVP-Pflicht besteht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG die vorgenannte Entscheidung der 
Stadt Leipzig nicht selbstständig anfechtbar ist. ■

Leipzig, den 15.03.2022
Stadt Leipzig

Amt für Umweltschutz

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum Vollzug des Gesetzes  
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – hier: Bauzeitliche 
Grundwasserbenutzung im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben 

Sportschwimmhalle Otto-Runki-Platz, Az. 36.01-36.10.18/GWA-18/21 
bzw. 36.10.07-2022/000410
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung der Wohneinheiten 3 
und 4, 1. OG, Anna-Kuhnow-Straße 16, 18, 20“, Leipzig,  

Gemarkung Reudnitz, Flurstücke 484, 485, 486

als untere Bauaufsichtsbehörde am 07.01.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-011762-VV-63.42-MAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung der Wohneinheiten 
3 und 4, 1. OG, Anna-Kuhnow-Straße 16, 18, 20“, Leipzig, Gemarkung 
Reudnitz, Flurstücke 484, 485, 486, im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.
Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagenvorbehalte.
Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung auf-
geführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
Der Widerspruch kann unter_abd@leipzig.de durch E-Mail oder über 
das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Post-
eingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a 
Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch unter_info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bauge-
nehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-89 27 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „DG-Ausbauten eines denkmalge. 
MFHs (HNR.78) und eines denkmalgeschützten Wohn- und Geschäfts-

hauses inkl. NÄ von WE zu GE im EG (HNR. 80), Brandvorwerkstraße 78, 
80“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 3656/a, 3656/e,

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „DG-Ausbauten eines denk-
malge. MFHs (HNR.78) und eines denkmalgeschützten Wohn- und 
Geschäftshauses inkl. NÄ von WE zu GE im EG (HNR.80), Brand-
vorwerkstraße 78, 80“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 
3656/a, 3656/e, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung wird folgende Abweichung zugelassen : 
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus §  50 SächsBO Abs. 1 und 2 dahingehend, dass der Zugang zum 
Gebäude nicht barrierefrei errichtet wird.

3. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen.
4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-

gung aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder über 
das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Post-
eingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a 
Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bauge-
nehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-52 43 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 16.03.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-014839-VV-63.42-GKA einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Wohn- und  
Geschäftshauses mit 9 PKW-Stellplätzen, 66 Wohnungen, eine Praxis für 
Physio- und Ergotherapie sowie ein ambulanter Pflegedienst, August- 

Bebel-Straße 84, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 3457, 3458

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 09.03.2022 unter dem Aktenzeichen 
63-2021-015278-VV-63.22-DKI einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Wohn- und 

Geschäftshauses mit 9 PKW-Stellplätzen, 66 Wohnungen, eine Praxis 
für Physio- und Ergotherapie sowie ein ambulanter Pflegedienst, 
August-Bebel-Straße 84, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 3457, 
3458, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen gemäß 
§ 67 Abs. 1 SächsBO zugelassen: Abweichung von §6(2) Satz 1 - Ab-
standsflächen müssen auf dem Grundstück selbst liegen, hinsichtlich 
der Abstandsfläche A1 und A2 von 84.84 m² auf dem Flurstück 3456; 
Abweichung von §6(3) Satz 1 -Abstandsflächen dürfen sich nicht 
überdecken, hinsichtlich der Abstandsfläche (Neubau) A1 und A2 von 
183,4 m² und A14, A15 und A16 (Bestand) von 186,7 m² aus Flurstück 
3456; Abweichung von §6(2) Satz 1 - Abstandsflächen müssen auf dem 
Grundstück selbst liegen, hinsichtlich der Abstandsfläche A10 von 57,2 
m2 auf dem Flurstück 3460; Abweichung von §6(3) Satz 1 -Abstands-
flächen dürfen sich nicht überdecken, hinsichtlich der Abstandsfläche 
A10 (Neubau) von 110,3 m2 und A10/13 (Bestand) aus Flurstück 3460

3. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auflagen-
vorbehalte.

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift in 04109 

Lageplan mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)
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ZEICHENERKLÄRUNG
(dargestellt für die Maßstäbe 1 : 250 und 1 : 500)

ALLGEMEIN

VERSCHIEDENES DACHFORM BEMERKUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN
1.) Eigentümerangaben und Flächen

BAURECHT

Bauliche Anlagen Nutzung Bauart der
Außenwände

Be-
dachung Lagebezug: Gauß-Krüger RD83

Höhenbezug: DHHN12 (NN)

überbaute Flächen (Wege, Zufahrten) geplant

Geländehöhe gemessen

Baugebiete gemäß § 1 Abs. 2 BauNVO
Kleinsiedlungsgebiet
reines Wohngebiet
allgemeines Wohngebiet
besonderes Wohngebiet
Dorfgebiet
Mischgebiet
Kerngebiet
Gewerbegebiet
Industriegebiet
Sondergebiet

Öffentlicher Verkehrsraum

Öffentliche Wege, Bestand

Öffentliche Grünfläche

Private Grünfläche

überbaute Flächen (Wege, Zufahrten), Bestand

Private Grünfläche, befahrbar
bzw. wassergebundene Wegedecke

offene Bauweise

geschlossene Bauweise

Fahrradstellplätze

Zahl der Vollgeschosse

Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

Baumassenzahl

Plätze für Abfallbehälter

Grundstücksentwässerung

Kanalhöhen

III

III

St

2.) Baulasten

PKW-Stellplatz

4.) Bäume

3.) Unterirdische Leitungen
geplante Höhe

o

g

GRZ

GFZ

BMZ

Art der baulichen Nutzung Maß der baulichen Nutzung

III-IV

Müll

WS
WR
WA
WB
MD
MI
MK
GE
GI
SO

123.45

FSt
Vordach oder Dachüberstand

Gemeindegrenze mit Grenzpunkt
Gemarkungsgrenze mit Grenzpunkt
Flurgrenze mit Grenzpunkt
Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt
Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt, geplant
Nutzungs-, Deckschichtartengrenze
Bordkante, unten und oben gemessen
Wegkante, unbefestigt
Wegkante, befestigt

Unterirdische Leitung Gas
Straßenbahnschiene mit Schienenstoss

Unterirdische Leitung, sonstige
Unterirdische Leitung Strom
Unterirdische Leitung Wasser

Eisenzaun

Drahtzaun
Holzzaun

Böschungsoberkante
Böschungsunterkante
Mauer
Stützmauer
Hecke

Baum, Bestand

Baum (projektiert)

(Kronen Ø maßstäblich)

(Kronen Ø maßstäblich)

Poller
Papierkorb
Stahlmast mit Lampe
Messsäule
Verkehrsschild
Ampel
Umformer/Trafostation
Schaltkasten
Mast (Beton-, Holz-)
Schacht (rund, eckig)
Kabelschacht (doppelt)
Hydrant oberirdisch
Hydrant unterirdisch
Straßeneinlauf
Schieber (Wasser, Gas)
Findling

Abstandsfläche gem. §6 SächsBO
Projekt

Baulastfläche

Abstandsfläche gem. §6 SächsBO
Bestand

Abgrenzung untersch. Bauweise/Nutzung
Baulinie
Baugrenze
Baufeldgrenze

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen
Grenze des Geltungsbereiches eines
BebauungsplanesBalkone oder Loggien

Höchstgrenze

zwingend

als Mindest- u. Höchstmaß

Regenrinne

Bauliche Anlage vorhanden

Bauliche Anlagen geplant

Bauliche Anlagen beseitigt

Bauliche Anlagen unterirdisch

vorhandene Schmutzwasserleitung
vorhandene Regenwasserleitung
vorhandene Mischwasserleitung

geplante Schmutzwasserleitung
geplante Regenwasserleitung
geplante Mischwasserleitung
geplanter Abwasserschacht

Erdgeschoss-Fußbodenhöhe
Traufhöhe
Firsthöhe

Oberkante Dach

Oberkante Brüstung OK B.
Oberkante Attika OK A.

Deckel
Einlauf, Sohle

In Klammern gesetzte Angaben wurden den
städtischen Bestandskarten entnommen.

Satteldach

Walmdach

Zeltdach

Pultdach

Sheddach

Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das dargestellte Baugelände
frei von unterirdischen Leitungen und Bauwerken ist.

Es erfolgte keine Einsicht in das Baulastenverzeichnis.

Fernwärmeleitung

Im übrigen gelten die entsprechenden Zeichenvorschriften für Katasterkarten und Vermessungsrisse sowie die PlanzV des BauGB.

Abstandsflächenbaulast

RR

andere Baulasten

OKFFB
TH
FH

OK D.

Fernmeldeleitung

Die Bestimmung der Baumarten erfolgte unter den zum Zeitpunkt der Messung
bestehenden Möglichkeiten der Erkennung ohne Konsultation eines Botanikers.

Die Eigentümerangaben und Flurstücksflächen wurden dem automatischen
Liegenschaftsbuch entnommen.

zu fällender Baum

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Friedrich-Ebert-Straße 33, 04109 Leipzig

Tel./Fax: (0341)7111220/7111223
Email: info@vb-wende.de

DIPL.-ING. M. WENDE Orientierung

(Stempel, Unterschrift)

Stempel

Lageplan zum Bauantrag

Maßstab  1 : 250

Baugenehmigungsbehörde:

Bauvorhaben:

Bauherr:

Gemeinde:

Gemarkung: Flur: Rahmenkarte:

Architekt:

, den

Den Inhalt des Lageplanes habe ich zur
Kenntnis genommen.
Mit dem Bauvorhaben bin ich einverstanden.

be
an

sp
ru

ch
te

0,68

Flurstück Fläche
ha a m²

Grundbuch
Blatt

Eigentümer (laut Grundbuch) Baulasten

Geschossfläche

Grundfläche

Art und Maß der baulichen Nutzung

12

zu
läs

sig
e

Stadt Leipzig

Projekt

-

Neubau Wohn- und Geschäftshaus
August-Bebel-Straße/Richard-Lehmann-Straße in Leipzig

gem. § 9 DVOSächsBO

bauliche Nutzung
[m²] bzw. [m³]

3457

Art der Änderung

-

0,0

Für die Übereinstimmung von Projekt-
eintragung und Bauzeichnung.

2,79

Der Lageplan wurde auf Grund eigener örtlicher Aufmessungen vom Dezember 2017 gefertigt.
Im Rahmen der Erstellung des Lageplanes wurden die amtlichen Katasterinformationen am 15.12.2017
erhoben. Die Katasterinformationen entsprechen dem aktuellen Stand der Flurkarte mit oben genanntem 
Datum. Die Flurstücksgrenzen liegen nicht entsprechend § 12 Abs. 2 SächsVermKatGDVO vor.
Sie dient nicht der späteren Gebäudeabsteckung sowie Pflaster- und Einfriedungsarbeiten. Hierzu
sind die Grenzabmarkungen in der Örtlichkeit unter ausschließlicher Verwendung des Katasternachweises
aufzusuchen und zu überprüfen.
Dem Projekteintrag lagen Bauzeichnungen und Planunterlagen von Kirchner+Przyborowski Diplomingenieure
Architekten BDA PartGmbB aus Burg, erhalten per Email am 08.10.2021, sowie die Außenanlagenplanung
von Seelemann Landschaftsarchitekten aus Markkleeberg, erhalten per Email am 11.10.2021 zugrunde.
Die Richtigkeit des geltenden Planungsrechtes wird gewährleistet.

60

1469,4

Art der Änderung

1.Änderung

(Stempel)

Dipl.-Ing. M. Wende

Leipzig, den 18.10.2021

-

Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH, Am Elsterwehr 10, 04109 Leipzig

Bearbeitungs-
vermerke

Bebauungsplan nach § 34 BauGB

Baugebiet
Anzahl der zulässigen Vollgeschosse

6986

Flächen des(r) Flurstücks(e)
+ Zuschlag nach § 21a Abs. 2 BauNVO
- Fläche vor der Straßenbegrenzungslinie

- Teilflächen des Flurstücks, die nicht im Bauland liegen
  (nach § 19 Abs. 3 BauNVO)
+ Baulastflächen

ge
pla

nt

Grundflächenzahl
Geschossflächenzahl

Baumassenzahl
[1]

m²
m²
m²

m²
m²

m²Maßgebende Grundstücksfläche MGF

Baumasse

Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH, Am Elsterwehr 10, 04109 Leipzig
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Leipzig

Stempel

Stempel

Stempel

Art der Änderung

Art der Änderung

Art der Änderung

2.Änderung

4.Änderung

3.Änderung

Stempel

Stempel
Art der Änderung

5.Änderung

6.Änderung

2150

2150

X

1469,4

90

6006,9

3458

Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
der Stadt Leipzig

-

6006,9

(siehe Anlage)

SAH Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH
Am Elsterwehr 10, 04109 Leipzig

8

0,0

Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager Straße 118-120, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch 
in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
eingelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Der Widerspruch kann unter_abd@leipzig.de durch E-Mail oder über das 
besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Posteingang 
jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 
VwVfG erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch unter_info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 ein-
gelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugeneh-
migung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 
Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-52 42 gebeten. ■

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung von zwei Balkon-
anlagen nach Abriss der vorhandenen maroden Holzbalkone Guts-

Muthsstraße 26“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 734/n
als untere Bauaufsichtsbehörde am 14.03.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-000877-VV-63.40-HWI einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung von zwei 
Balkonanlagen nach Abriss der vorhandenen maroden Holzbalkone 
GutsMuthsstraße 26“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 
734/n, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauord-
nung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen. 
3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmi-

gung aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder über 
das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Post-
eingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a 
Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bauge-
nehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-89 25 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
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